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6 PROJEKTAUSWAHL 

 

6.1 Grundsätze 

Die Projektauswahl wird anhand bestimmter Kriterien (Kohärenz- und Rankingkriterien) getrof-
fen, die eine Gewichtung im Hinblick auf die Einhaltung der LES und dem Beitrag zur Errei-
chung der Ziele darstellen. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die in der LES definierten Auswahlkriterien auch für das 
verfügbare Budget des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER)“ gelten. 

38 

Zum Zeitpunkt der Auswahl ist über alle vorliegenden Vorhaben zu entscheiden. 

 

6.2 Auswahlverfahren 

Vor dem Auswahlverfahren ist ein Aufruf erforderlich. Um einen transparenten Auswahlprozess 
(Abb. 33) zu gewährleisten, werden folgende Inhalte auf der Homepage durch die LAG veröf-
fentlicht: 

 Aufruf zum Auswahlverfahren 
 Angaben zu den möglichen Inhalten 
 Selbstauferlegte Regeln zum Auswahlverfahren 
 Angaben zu den Terminen 
 Abschließende Auswahl durch LAG 

 

Daneben werden zusätzlich durch die LAG noch geeignete Veröffentlichungen in digitalen Me-
dien und Printprodukten vorgenommen, um einen hohen Bekanntheitsgrad für die Aufrufe zu 
erzielen. 

  

 
38 vgl. SMEKUL, o. J.b 

„Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (E-
LER) ist das zentrale Finanzierungsinstrument der EU in den Bereichen Landwirt-
schaft und ländlicher Raum und zielt auf eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen 
Raums in der gesamten Gemeinschaft ab. (SMEKUL o.J.)“ 

1. 

Kohärenzprüfung 

2. 

Rankingverfahren 

Abbildung 33: Schritte Projektauswahl (Eigene Darstellung, 2022). 
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Die LAG hat sich über die Geschäftsordnung des Entscheidungsgremiums (siehe Anlage 1.4) 
verbindliche Regeln für das Verfahren zur Auswahl der zu fördernden Vorhaben gegeben, wel-
che 

 nichtdiskriminierend und transparent sind, Interessenkonflikte vermeiden und sicherstel-
len, dass einzelne Interessengruppen die Auswahlbeschlüsse nicht kontrollieren, 

 die Widerspruchsmöglichkeit gegen die Auswahlentscheidung der LAG im Rahmen des 
Widerspruchsrechts bei der zuständigen Bewilligungsbehörde berücksichtigen, 

 eine Auswahl im schriftlichen Verfahren erlauben, 
 die Auswahlentscheidung und die Einhaltung der Regeln dokumentieren sowie kosten- 

und gebührenfrei für den Antragsteller sind. 

 

6.3 Auswahlkriterien 

Die Auswahl der zu fördernden Vorhaben erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Verfahrens-
schritten. Für die Auswahl der Kriterien hat sich die LAG stark an den Empfehlungen in der Un-
tersuchung des LfULG „Vorschläge zur zukünftigen Strukturierung der Handlungsfeldziele“ ori-
entiert. Mit der Anwendung der Auswahlkriterien beurteilt das Entscheidungsgremium die För-
derwürdigkeit von Vorhaben entsprechend der LAG-eigenen Vorgaben. Die Festlegung der För-
derfähigkeit nach FRL LEADER obliegt grundsätzlich der Bewilligungsbehörde. Mittels passen-
der Beratungsangebote durch das Regionalmanagement an den potenziellen Antragsteller soll 
die Herstellung der Förderfähigkeit forciert werden. 

 

6.3.1 Teil 1: Kohärenzprüfung 

Den ersten Teil des Auswahlverfahrens bildet die Kohärenzprüfung. Dafür muss das Vorhaben 
die Anforderungen an die formulierten Kriterien erfüllen, anderenfalls droht der Ausschluss. Die-
ses Vorgehen soll sicherstellen, dass nur Vorhaben unterstützt werden, die inhaltlich den Zielen 
LES entsprechen. Deshalb stellt die Kohärenzprüfung einen sehr sensiblen Teil der Vorhaben-
auswahl dar. Gleichzeitig sollen Kohärenzkriterien möglichst wenig Auslegungsspielraum bie-
ten, um eine subjektive Auswahl der Vorhaben auszuschließen. 

 

Folgende Anforderungen müssen im Rahmen der Kohärenzprüfung erfüllt werden: 

1. Die Übereinstimmung mit der LES und damit dem GAP-SP ist gegeben. 
2. Die Übereinstimmung mit dem räumlichen Geltungsbereich der sächsischen LEADER-

Förderkulisse ist gegeben. 
3. Das Vorhaben weist einen LEADER-Mehrwert auf. 
4. Die Realisierbarkeit und Finanzierung des Vorhabens erscheinen gesichert. 

Dazu hat die LAG in einzelnen Handlungsfeldern weitere Kohärenzkriterien definiert, die eine 
gezielte Auswahl sichern sollen: 

5. Das zu fördernde Unternehmen entspricht der KMU-Definition gemäß Anhang I der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 (Nur Handlungsfeld Wirtschaft und Arbeit) 

6. Die öffentliche Zugänglichkeit wird nach Fertigstellung von öffentlichen Freizeit-Infra-
strukturmaßnahmen gewährleistet. (Nur Handlungsfeld Tourismus) 

7. Die Beherbergungseinrichtungen (außer Camping & Stellplätze) besitzen nach der Um-
setzung des Vorhabens mindestens vier Gästebetten. (Nur Handlungsfeld Tourismus) 

8. Die zu fördernde Kita oder Schule muss im Bedarfsplan des Jugendamtes des Landkrei-
ses bzw. des Schulamtes enthalten sein. (Nur Handlungsfeld Bilden) 
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9. Das Gebäude wurde vor 1945 errichtet. (Nur Handlungsfeld Wohnen) 
10. Es werden einheimische bzw. standortgerechte Gehölze oder Pflanzen verwendet. (Nur 

Handlungsfeld Natur und Umwelt) 

Handlungsfeld 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Grundversorgung und 
Lebensqualität 

          

Wirtschaft und Arbeit           

Tourismus und Naher-
holung 

          

Bilden           

Wohnen           

Natur und Umwelt           

Tabelle 16: Handlungsfelder nach Kohärenzprüfung. 

Einige Handlungsfelder haben maximal bis zu zwei individuelle regionaltypische Prüfkriterien. 
Die Prüfung dieser Anforderungen kann nur mit einem positiven oder negativen Ergebnis beant-
wortet werden. Zwischenabstufungen sind nicht möglichen. 

 

6.3.2 Teil 2: Mehrwertprüfung 

Eine besondere Stellung innerhalb der Kohärenzkriterien nimmt die Mehrwertprüfung ein. Die 
LAG hat sich für ein schlankes Verfahren entschieden, welches durch Handlungsempfehlung 
des LfULG präferiert wurde. Es erfolgt keine gesonderte Prüfung von Mehrwertkriterien. Doku-
mentiert wird der Mehrwert eines Vorhabens über das Erreichen einer Mindestschwelle der 
Punkte bei den Rankingkriterien. Gewählt wurde eine Mindestschwelle von 30 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Punktwerte in den einzelnen Handlungsfeldern, die im Zuge der 
Mehrwertprüfung erreicht werden müssen, ob in das Rankingverfahren einzutreten: 

Handlungsfeld Maximal zu erreichende 
Punktzahl 

Mindestens zu erreichende 
Punktzahl (Mehrwert) 

Grundversorgung und 
Lebensqualität 

24 7 

Wirtschaft und Arbeit 27 8 

Tourismus und Naher-
holung 

31 9 

Bilden 23 7 

Wohnen 20 6 

Natur und Umwelt 24 7 

Tabelle 17: Handlungsfelder nach Mehrwertprüfung.  
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6.3.3 Ermittlung des Beitrages zu den Zielen der LES im Rankingverfahren 

Im zweiten Schritt soll durch die Bewertung nach abgestimmten Kriterien die Qualität des zu för-
dernden Vorhabens für die Region bewertet werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass nur 
die besten und für die Region sinnvollsten Vorhaben ausgewählt werden. Verschiedene Punkt-
zahlen können je Rankingkriterium erreicht werden. Bei besonders relevanten Kriterien können 
mehr Punkte vergeben werden. Durch diese Gewichtung der Punktwerte ist eine bessere Steu-
erungsmöglichkeit für die LAG gewährleistet, welches Vorhaben die Ziele der LES am besten 
erfüllt. Die Rankingkriterien führen, anders als die Kohärenzkriterien, bei partieller Nichterrei-
chung nicht zwangsläufig zum Ausschluss eines Projekts. Die Anforderungen an die Transpa-
renz und Diskriminierungsfreiheit bestehen jedoch auch bei diesen Kriterien. Die Rankingkrite-
rien erfüllen die erforderlichen Anforderungen an Eindeutigkeit, Klarheit und Verständlichkeit. 
Sie sind objektiv, relevant und prüf- und kontrollfähig. 

Einige Rankingkriterien finden sich in allen Handlungsfeldern wieder, andere sind auf bestimmte 
Handlungsfelder angepasst. Eine besondere Rolle kommt im Zuge des Rankingverfahrens der 
Wertschätzung der Barrierereduzierung zu. 

Bei Punktgleichheiten wird das Vorhaben mit dem geringeren Förderbedarf bevorzugt. Bei 
Punkte- und Fördermittelgleichstand erhält der Projektträger den Vorrang, der den höheren In-
vestitionsbedarf ausweist. Eine vollständige Übersicht der Rankingkriterien ist in den nachfol-
genden Arbeitsblättern  zu finden. 
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Kohärenz- und Rankingkriterien 

Handlungsfeld Nr. I: Grundversorgung und Lebensqualität 

Die Kohärenzkriterien sind Pflichtkriterien und müssen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit „Ja“ beantwortet werden können. 

Kohärenzkriterien Ja Nein Begründung 

1 Die Übereinstimmung mit der LES und 
damit dem GAP-SP ist gegeben:    

2 
Verpflichtende Förderberatung (Prä-
senz oder online) von Erstantragstel-
lern wurde wahrgenommen 

   

3 
Die Übereinstimmung mit dem räumli-
chen Geltungsbereich der sächsischen 
LEADER-Förderkulisse ist gegeben: 

   

4 

Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf: 
(Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.) 

   

5 Die Realisierbarkeit und Finanzierung 
des Vorhabens scheint gesichert:    

 

Rankingkriterien 
bei Punktegleichstand erhält das Vorha-
ben mit dem geringeren Förderbedarf 
den Zuschlag 

Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

1 Das Vorhaben fördert die 
Barrierereduzierung: 

0 nein  

1 ja 

3 herausragend 

2 Das Vorhaben entfaltet 
eine räumliche Wirkung: 

0 nein  

1 überörtlich 

2 gesamte Region 

3 überregional 

3 

Das Vorhaben bindet Ak-
teure aus verschiedenen 
Bereichen ein bzw. richtet 
sich an mehrere Nutzer-
gruppen: 

0 nein / nicht relevant 
 

2 zwei Nutzergruppen 

M 
1a 
1b 
1c 

1d 1 
1d 2 
1e 
1f 
 

K
rit

er
ie

n 
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Rankingkriterien 
Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

4 

Das Vorhaben ist innovativ 
und impulsgebend für die 
Region bzw. modell-
haft/übertragbar: 

0 nein / nicht relevant  

1 adaptiert/neu für LEADER-Re-
gion 

2 adaptiert und weiterentwickelt 

3 Projekt hat Modellcharakter 
und ist impulsgebend 

5 

Das Vorhaben wirkt auf 
mehrere Handlungsfeld-
ziele und / oder ist Teil ei-
nes maßnahmenübergrei-
fenden Komplexvorhabens: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 ein handlungsfeld-übergreifen-

des Ziel 

2 zwei handlungsfeld-übergrei-
fende Ziele 

3 mind. drei handlungs-feldüber-
greifende Ziele 

6 

Das Vorhaben nutzt vor-
handene Bausubstanz bzw. 
ortsbildprägende und/oder 
denkmalgeschützte Ge-
bäude: 

0 Neubau 

 
1 vorhandene Bausubstanz 

2 ortsbildprägende Bausubstanz 

3 denkmalgeschützte Bausub-
stanz 

7 

Das Vorhaben fördert die 
Verbesserung des bürger-
schaftlichen Engagements 
bzw. ehrenamtliche Struk-
turen: 

0 nein / nicht relevant  

1 ja, trifft zu  

8 Das Vorhaben verbessert 
die Mobilitätsbedingungen: 

0 nein 

 1 eine Zielgruppe 

2 zwei und mehr Zielgruppen 

9 

Das Vorhaben trägt zur 
Verbesserung der Daseins-
vorsorge und zur Anpas-
sung an den demographi-
schen Wandel bei: 

0 nein / nicht relevant 

 

1 ja, trifft zu 

10 
Das Vorhaben dient dem 
Klima- und Ressourcen-
schutz: 

0 nein / nicht relevant 

 1 ja, es leistet einen Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 7 

Maximal zu erreichende Punktzahl 24 

Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl  
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Kohärenz- und Rankingkriterien 

Handlungsfeld Nr. II: Wirtschaft und Arbeit 

Die Kohärenzkriterien sind Pflichtkriterien und müssen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit „Ja“ beantwortet werden können. 

Kohärenzkriterien Ja Nein Begründung 

1 Die Übereinstimmung mit der LES und 
damit dem GAP-SP ist gegeben:    

2 
Verpflichtende Förderberatung (Prä-
senz oder online) von Erstantragstel-
lern wurde wahrgenommen 

   

3 
Die Übereinstimmung mit dem räumli-
chen Geltungsbereich der sächsischen 
LEADER-Förderkulisse ist gegeben: 

   

4 

Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf: 
(Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.) 

   

5 Die Realisierbarkeit und Finanzierung 
des Vorhabens scheint gesichert:    

6 
Das zu fördernde Unternehmen ent-
spricht der KMU-Definition gemäß An-
hang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 

   

 

Rankingkriterien 
bei Punktegleichstand erhält das Vorha-
ben mit dem geringeren Förderbedarf 
den Zuschlag 

Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

1 Das Vorhaben fördert die 
Barrierereduzierung: 

0 nein  

1 ja 
3 herausragend 

2 

Das Vorhaben trägt zur Si-
cherung oder Erweiterung 
der Anzahl der Arbeits-
plätze bei: 

0 nein / nicht relevant  

1 ja, bei Erhalt 

3 ja, bei Erschaffung 

3 

Das Vorhaben ist darauf 
gerichtet, die regionale 
Wertschöpfung zu verbes-
sern: 

0 nein / nicht relevant  

1 ja, leistet Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

M 
2a 1 
2a 2  

K
rit

er
ie

n 
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Rankingkriterien 
Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

4 Das Vorhaben verbessert 
die Grundversorgung: 

0 nein / nicht relevant  

1 ja, leistet Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

5 

Das Vorhaben ist innovativ 
und impuslgebend für die 
Region bzw. modellhaft/ 
übertragbar: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 adaptiert / neu für LEADER-

Region 

2 adaptiert und weiterentwickelt 

3 Projekt hat Modellcharakter 
und ist impulsgebend 

6 

Das Vorhaben wirkt auf 
mehrere Handlungsfeld-
ziele und/ oder ist Teil ei-
nes maßnahmeübergreifen-
den Komplexvorhabens: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 erreicht ein weiteres Hand-

lungsfeldziel 

2 erreicht zwei weitere Hand-
lungsfeldziele 

3 erreicht mind. drei weitere 
Handlungsfeldziele 

7 

Das Vorhaben nutzt vor-
handene Bausubstanz bzw. 
ortsbildprägende und/ oder 
denkmalgeschützte Ge-
bäude: 

0 Neubau 

 
1 vorhandene Bausubstanz 

2 ortsbildprägende Bausubstanz 

3 denkmalgeschützte Bausub-
stanz 

8 

Das Vorhaben trägt zu Un-
ternehmenserweiterung, -
diversifizierung oder einer 
Existenzgründung bei: 

0 nein, nicht relevant 

 
1 Unternehmenserweiterung/ Ka-

pazitätsererhöhung 

2 Unternehmensdiversifizierung 

3 Existenzgründung 

9 
Das Vorhaben dient dem 
Klima- und Ressourcen-
schutz: 

0 nein / nicht relevant 

 1 ja, es leistet einen Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 8 

Maximal zu erreichende Punktzahl 27 

Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl  
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Kohärenz- und Rankingkriterien 

Handlungsfeld Nr. III: Tourismus und Naherholung 

Die Kohärenzkriterien sind Pflichtkriterien und müssen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit „Ja“ beantwortet werden können. 

Kohärenzkriterien Ja Nein Begründung 

1 Die Übereinstimmung mit der LES und 
damit dem GAP-SP ist gegeben:    

2 
Verpflichtende Förderberatung (Prä-
senz oder online) von Erstantragstel-
lern wurde wahrgenommen 

   

3 
Die Übereinstimmung mit dem räumli-
chen Geltungsbereich der sächsischen 
LEADER-Förderkulisse ist gegeben: 

   

4 

Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf: 
(Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.) 

   

5 Die Realisierbarkeit und Finanzierung 
des Vorhabens scheint gesichert:    

6 
Die öffentliche Zugänglichkeit wird 
nach Fertigstellung von öffentlichen Inf-
rastrukturmaßnahmen gewährleistet: 

   

7 

Die Beherbergungseinrichtungen (au-
ßer Camping&Stellplätze) besitzen 
nach der Umsetzung des Vorhabens 
mindestens 4 Gästebetten: 

   

 

Rankingkriterien 
bei Punktegleichstand erhält das Vorha-
ben mit dem geringeren Förderbedarf 
den Zuschlag 

Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

1 Das Vorhaben fördert die 
Barrierereduzierung: 

0 nein  
1 ja 
3 herausragend 

2 

Das Vorhaben ist darauf 
gerichtet, die regionale 
Wertschöpfung zu verbes-
sern: 

0 nein  
1 ja, leistet Beitrag 
3 ja, in besonderem Maße 

3 
Es handelt sich um eine 
Verbesserung touristischer 
Infrastruktur: 

0 nein / nicht relevant  
1 ja, es leistet einen Beitrag 
3 ja, in besonderem Maße 

 

M 
3a 1 
3a 2  

K
rit

er
ie

n 
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Rankingkriterien 
Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

4 Das Vorhaben entfaltet 
eine räumliche Wirkung: 

0 nein  
1 überörtlich 
2 gesamte Region 
3 überregional 

5 

Das Vorhaben ist innovativ 
und impulsgebend für die 
Region bzw. modellhaft/ 
übertragbar: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 adaptiert / neu für LEADER-

Region 

2 adaptiert und weiterentwickelt 

3 Projekt hat Modellcharakter 
und ist impulsgebend 

6 

Das Vorhaben wirkt auf 
mehrere Handlungsfeld-
ziele und/ oder ist Teil ei-
nes maßnahmeübergreifen-
den Komplexvorhabens: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 erreicht ein weiteres Hand-

lungsfeldziel 

2 erreicht zwei weitere Hand-
lungsfeldziele 

3 erreicht mind. drei weitere 
Handlungsfeldziele 

7 
Das Vorhaben trägt zu Un-
ternehmenserweiterung, -
diversifizierung bei: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 Unternehmenserweiterung/  

Kapazitätserhöhung 

8 

Das Vorhaben unterstützt 
saisonverlängernde 
und/oder wetterunabhän-
gige touristische Angebote: 

0 zeitlich begrenzt / nicht nach-
haltig 

 1 Ergänzung zum bestehenden 
Angebot 

2 saisonverlängerndes Angebot 

3 ganzjähriges Angebot 

9 
Das Vorhaben dient dem 
Klima- und Ressourcen-
schutz: 

0 nein / nicht relevant 
 1 ja, es leistet einen Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

10 
Das Vorhaben dient der Er-
füllung von Nachhaltig-
keitskriterien: 

0 nein / nicht relevant 
 1 ja, es leistet einen Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

11 Das Vorhaben ist mehr-
sprachig konzipiert: 

0 nein / nicht relevant 
 

1 ja, trifft zu 

12 
Eine Zertifizierung des An-
gebots ist Bestandteil des 
Antrages: 

0 nein / nicht relevant 
 

2 ist geplant 

Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 9 
Maximal zu erreichende Punktzahl 31 

Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl  
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Kohärenz- und Rankingkriterien 

Handlungsfeld Nr. IV: Bilden 

Die Kohärenzkriterien sind Pflichtkriterien und müssen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit „Ja“ beantwortet werden können. 

Kohärenzkriterien Ja Nein Begründung 

1 Die Übereinstimmung mit der LES und 
damit dem GAP-SP ist gegeben:    

2 
Verpflichtende Förderberatung (Prä-
senz oder online) von Erstantragstel-
lern wurde wahrgenommen 

   

3 
Die Übereinstimmung mit dem räumli-
chen Geltungsbereich der sächsischen 
LEADER-Förderkulisse ist gegeben: 

   

4 

Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf: 
(Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.) 

   

5 Die Realisierbarkeit und Finanzierung 
des Vorhabens scheint gesichert:    

6 

Die zu fördernde Kita oder Schule 
muss im Bedarfsplan des Jugendamtes 
des Landkreises bzw. des Schulamtes 
enthalten sein: 

   

 

Rankingkriterien 
bei Punktegleichstand erhält das Vorha-
ben mit dem geringeren Förderbedarf 
den Zuschlag 

Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

1 Das Vorhaben fördert die 
Barrierereduzierung: 

0 nein  
1 ja 
3 herausragend 

2 

Das Vorhaben ist innovativ 
und impulsgebend für die 
Region bzw. modell-
haft/übertragbar: 

0 nein / nicht relevant  

1 adaptiert / neu für LEADER-
Region 

2 adaptiert und weiterentwickelt 

3 Projekt hat Modellcharakter 
und ist impulsgebend 

3 Das Vorhaben entfaltet 
eine räumliche Wirkung: 

0 nein  
1 überörtlich  
2 gesamte Region 
3 überregional 

M 
4a 
4b 

K
rit
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ie

n 
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Rankingkriterien 
Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

4 

Das Vorhaben bindet Ak-
teur:innen aus verschiede-
nen Bereichen ein bzw. 
richtet sich an mehrere Nut-
zergruppen: 

0 nein / nicht relevant 
 

2 ja, zwei Nutzergruppen 

5 

Das Vorhaben wirkt auf 
mehrere Handlungsfeld-
ziele und/ oder ist Teil ei-
nes maßnahmenübergrei-
fenden Komplexvorhabens: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 erreicht ein weiteres Hand-

lungsfeldziel 

2 erreicht zwei weitere Hand-
lungsfeldziele 

3 erreicht mind. drei weitere 
Handlungsfeldziele 

6 

Das Vorhaben nutzt vor-
handene Bausubstanz bzw. 
ortsbildprägende und/oder 
denkmalgeschützte Ge-
bäude: 

0 Neubau 

 
1 vorhandene Bausubstanz 

2 ortsbildprägende Bausubstanz 

3 denkmalgeschützte Bausub-
stanz 

7 
Das Vorhaben dient dem 
Klima- und Ressourcen-
schutz: 

0 nein / nicht relevant  
1 ja, es leistet einen Beitrag 

 
3 ja, in besonderem Maße 

8 Bewertung der Bildungsan-
gebote des Vorhabens: 

0 Basisangebot / nicht relevant 
 1 Basisangebot überschreitend 

3 besonders innovativ 

Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 7 

Maximal zu erreichende Punktzahl 23 

Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl  



 

LEADER-Entwicklungsstrategie Zwönitztal-Greifensteinregion │ 2023 – 2027 │ 2. Änderung Stand 01/2026│ Seite 125 von 143 

Verein zur Entwicklung der Zwönitztal-Greifensteinregion e.V.  

Tel.: 037346 68710 │ info@zwoenitztal-greifensteine.de │ www.zwoenitztal-greifensteine.de 

Kohärenz- und Rankingkriterien 

Handlungsfeld Nr. V: Wohnen 

Die Kohärenzkriterien sind Pflichtkriterien und müssen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit „Ja“ beantwortet werden können. 

Kohärenzkriterien Ja Nein Begründung 

1 Die Übereinstimmung mit der LES und 
damit dem GAP-SP ist gegeben:    

2 
Verpflichtende Förderberatung (Prä-
senz oder online) von Erstantragstel-
lern wurde wahrgenommen 

   

3 
Die Übereinstimmung mit dem räumli-
chen Geltungsbereich der sächsischen 
LEADER-Förderkulisse ist gegeben: 

   

4 

Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf: 
(Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.) 

   

5 Die Realisierbarkeit und Finanzierung 
des Vorhabens scheint gesichert:    

6 Das Gebäude wurde vor 1945 errichtet:    

 

Rankingkriterien 
bei Punktegleichstand erhält das Vorha-
ben mit dem geringeren Förderbedarf 
den Zuschlag 

Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

1 Das Vorhaben fördert die 
Barrierereduzierung: 

0 nein  

1 ja 
3 herausragend 

2 
Das Vorhaben umfasst den 
Wohnraum für eine Familie 
mit… 

0 ohne Kinder  

1 mit 1 Kind 
2 mit 2 Kindern 
3 mit mehr als 2 Kindern 

3 

Das Vorhaben ist innovativ 
und impulsgebend für die 
Region bzw. modell-
haft/übertragbar: 

0 nein / nicht relevant  

1 adaptiert / neu für LEADER-
Region 

2 adaptiert und weiterentwickelt 

3 Projekt hat Modellcharakter 
und ist impulsgebend 

M 
5 

K
rit
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Rankingkriterien 
Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

4 

Das Vorhaben wirkt auf 
mehrere Handlungsfeld-
ziele und/ oder ist Teil eines 
maßnahmenübergreifenden 
Komplexvorhabens: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 erreicht ein weiteres Hand-

lungsfeldziel 

2 erreicht zwei weitere Hand-
lungsfeldziele 

3 erreicht mind. drei weitere 
Handlungsfeldziele 

5 

Das Vorhaben nutzt vor-
handene Bausubstanz bzw. 
ortsbildprägende und/oder 
denkmalgeschützte Ge-
bäude: 

0 Neubau 

 
1 vorhandene Bausubstanz 

2 ortsbildprägende Bausubstanz 

3 denkmalgeschützte Bausub-
stanz 

6 
Das Vorhaben dient dem 
Klima- und Ressourcen-
schutz: 

0 nein / nicht relevant  

1 ja, es leistet einen Beitrag 
 

3 ja, in besonderem Maße 

7 
Das Vorhaben leistet einen 
Beitrag im Bereich des 
Mehrgenerationenwohnens: 

0 nein / nicht relevant 
 

2 ja, trifft zu 

Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 6 

Maximal zu erreichende Punktzahl 20 

Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl  
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Kohärenz- und Rankingkriterien 

Handlungsfeld Nr. VI: Natur und Umwelt 

Die Kohärenzkriterien sind Pflichtkriterien und müssen zum Zeitpunkt der Vorhabenaus-
wahl im Entscheidungsgremium mit „Ja“ beantwortet werden können. 

Kohärenzkriterien Ja Nein Begründung 

1 Die Übereinstimmung mit der LES und 
damit dem GAP-SP ist gegeben:    

2 
Verpflichtende Förderberatung (Prä-
senz oder online) von Erstantragstel-
lern wurde wahrgenommen 

   

3 
Die Übereinstimmung mit dem räumli-
chen Geltungsbereich der sächsischen 
LEADER-Förderkulisse ist gegeben: 

   

4 

Das Vorhaben weist einen LEADER-
Mehrwert auf: 
(Ist gegeben, wenn das Vorhaben die Mindest-
schwelle der Punkte im Rankingverfahren er-
reicht.) 

   

5 Die Realisierbarkeit und Finanzierung 
des Vorhabens scheint gesichert:    

6 

Es werden einheimische bzw. standort-
gerechte Gehölze oder Pflanzen ver-
wendet (siehe Übersicht regionale Ge-
hölzarten): 

   

 

Rankingkriterien 
bei Punktegleichstand erhält das Vorha-
ben mit dem geringeren Förderbedarf 
den Zuschlag 

Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

1 Das Vorhaben fördert die 
Barrierereduzierung: 

0 nein  
1 ja 
3 herausragend 

2 
Durch das Vorhaben wird 
das Ortsbild erheblich ver-
bessert: 

0 nein / nicht relevant  
1 in Ortsrandlage 
3 im Innenbereich 

3 Das Vorhaben entfaltet 
eine räumliche Wirkung: 

0 nein  
1 überörtlich 
2 gesamte Region 
3 überregional 

  

M 
6a 
6b 
6c  
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Rankingkriterien 
Mögliche 
Punkte Bewertung 

Erreichte 
Punkte 

4 
Im Rahmen des Vorhabens 
wird vormals bebaute Flä-
che entsiegelt: 

0 nein / nicht relevant  
1 ja, trifft zu 

3 ja, mit anschließender Renatu-
rierung 

5 

Das Vorhaben ist innovativ 
und impuslgebend für die 
Region bzw. modellhaft/ 
übertragbar: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 adaptiert / neu für LEADER-

Region  
2 adaptiert und weiterentwickelt 

3 Projekt hat Modellcharakter 
und ist impulsgebend 

6 

Das Vorhaben wirkt auf 
mehrere Handlungsfeld-
ziele und/ oder ist Teil ei-
nes maßnahmeübergreifen-
den Komplexvorhabens: 

0 nein / nicht relevant 

 
1 erreicht ein weiteres Hand-

lungsfeldziel 

2 erreicht zwei weitere Hand-
lungsfeldziele 

3 erreicht mind. drei weitere 
Handlungsfeldziele 

7 

Das Vorhaben unterstützt 
die Neuanlage oder Rena-
turierung naturnaher Klein-
gewässer und schafft natur-
nahe Uferbereiche, stärkt 
die Biotopvernetzung, ver-
bessert den Hochwasser-
schutz, unterstützt die 
Schutzgebietsfunktion 
und/oder schützt bedrohte 
Arten: 

0 nein / nicht relevant 

 1 eine Funktion wird erfüllt 

3 zwei Funktionen werden erfüllt 

8 
Das Vorhaben dient dem 
Klima- und Ressourcen-
schutz: 

0 nein / nicht relevant 
 1 ja, es leistet einen Beitrag 

3 ja, in besonderem Maße 

9 

Das Vorhaben fördert die 
Verbesserung des bürger-
schaftlichen Engagements 
bzw. ehrenamtlicher Struk-
turen: 

0 nein / nicht relevant 

 

1 ja, trifft zu 

Mindestens zu erreichende Punktzahl (Mehrwertschwelle) 7 

Maximal zu erreichende Punktzahl 24 

Vom Vorhaben erreichte Gesamtpunktzahl  


